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Das französische Ministerium des Auswärtigen gab bekannt, dass die Anklagekammer des Appell
hofes in Paris die Grosowska tatsächlich am 20. Dezember mit Rücksicht auf die Erkrankung ihres 
kleinen Kindes, gegen Leistung einer Kaution, auf freien Fuss gesetzt hatte, worauf die Angeschul
digte die Flucht ergriff. Das Ministerium bedauerte diese, wies aber darauf hin, dass die Frei
lassung durch die richterliche Gewalt verfügt worden sei; die Verwaltungsbehörden seien nicht 
befugt gewesen, diesen Gerichtsentscheid zu überprüfen. Übrigens sei der Freilassungsbeschluss 
am 24. Januar 1938 rückgängig gemacht worden, was zur Folge habe, dass die Grosowska ver
haftet werde, wenn sie wiederum auf französischem Boden betroffen werde.

Diese Antwort veranlasst die Bundesbehörden, dem französischen Aussenministerium zur 
Kenntnis bringen zu lassen, dass die Vorschriften des Auslieferungsvertrages, an die auch die fran
zösischen Gerichtsbehörden gebunden seien, nicht strikte beachtet wurden. Nach diesen Vor
schriften hätte die Grosowska sofort nach Eingang des auf diplomatische Wege gestellten Verhafts- 
begehrens wiederum festgenommen werden müssen.

Ob die in der Presse verbreitete Nachricht zutrifft, die sovietrussische Botschaft in Paris habe 
sich für die Freilassung der Grosowska verwendet, kann der Bundesrat nicht feststellen.
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Diesen Nachmittag wurde ich vom Regierungspräsidenten, H errn Léon 
Blum, empfangen. Die Unterredung dauerte circa 40 Minuten und zwar ausge
rechnet während der Zeit, da das Hôtel M atignon durch eine Bande von unge
fähr 20 «croix de feu» besetzt war, die beim Ministerpräsidenten zu einer ihm 
aufgezwungenen «Audienz» erscheinen wollten. Im M oment meines Weg
gangs parlementierten die Polizisten noch für eine freiwillige Räumung ! Herr 
Blum machte den Eindruck eines physisch und namentlich nervös ganz ausser
ordentlich hergenommenen Menschen, der sich kaum mehr aufrecht erhält und 
der zweifellos unter den ungeheuren Schwierigkeiten seiner Aufgabe auch 
moralisch stark leidet und nahe am Zusammenbrechen ist. Umsomehr musste 
ich es schätzen, dass er mich ungemein freundlich empfangen und für die 
Schweiz Worte wirklich warmer Freundschaft gefunden hat. Er bezeichnete die 
Kundgebung im schweizerischen Parlam ent als ein Beispiel von Einigkeit und 
Vernunft und bedauerte, dass ihm bis jetzt eine ähnliche Einigung des Volkes 
nicht gelungen sei. Er gab zu, dass die Bedeutung der Schweiz für Frankreich 
in den letzten Wochen stark gestiegen und die Schweiz eigentlich der vorge
schobene Posten der Demokratien geworden sei.

Ich wollte diese Gelegenheit nicht unbenutzt Vorbeigehen lassen, ohne das 
Terrain für die Entscheidung der Neutralitätsfrage vorzubereiten. Ich sagte 
deshalb, dass die Kundgebung im Schweiz. Parlam ent eine doppelte gewesen
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sei. In voller Einmütigkeit habe m an sich nicht nur entschlossen erklärt, die 
schweizerische Unabhängigkeit unter allen Um ständen und mit allen Mitteln zu 
verteidigen, sondern auch ebenso bestimmt den Willen dokumentiert, die volle 
Neutralität zurückzugewinnen. Ich hoffte sehr, bei diesem Bestreben auf die 
volle Unterstützung der französichen Regierung rechnen zu können. A uf 
seinen ausdrücklichen Wunsch setzte ich ihm kurz den Unterschied zwischen 
differentieller und integraler Neutralität auseinander und erklärte, dass wir von 
jeder Verpflichtung bezüglich des Artikels 16 befreit werden müssten.

Herr Blum erklärte spontan, er habe für unsere Lage volles Verständnis und 
sei persönlich, ohne der Entscheidung der Regierung vorzugreifen, zu weitge
hendem Entgegenkommen bereit. Er fügte aber sofort bei, dass die öffentliche 
Meinung Frankreichs unseren Schritt eben doch als Abkehr von der S.D.N. 
und ihren Grundsätzen betrachten werde und dass m an ihn deshalb nicht rein 
negativ gestalten sollte. Die Schweiz sollte sich seines Erachtens bei diesem 
Anlass von möglichst vielen Staaten, jedenfalls von allen Signatarstaaten von 
1815, ihre Neutralität ausdrücklich garantieren, bezw. neu garantieren lassen. 
Er konnte nicht verstehen, warum sich die Schweiz diese einzigartige Gelegen
heit, ihre neutrale Situation zu befestigen, entgehen liesse. Er liess deutlich 
durchblicken, dass ihm namentlich daran gelegen wäre, dass England einen 
solchen Schritt tun würde. Der gedankliche Zusammenhang mit der aktuellen 
Frage der Tschekoslowakei war unverkennbar.

Ich verhielt mich sehr vorsichtig und bemerkte lediglich, dass der Bundesrat 
meines Wissens kaum die Absicht habe, diese Frage aufzuwerfen, da die 
schweizerische Neutralität ja  nie von irgendwelcher Seite in Frage gestellt 
worden sei und es unter Um ständen nicht zweckmässig sein könnte, selber eine 
solche Frage aufzuwerfen. Er insistierte ziemlich stark, betonte aber mehrfach, 
er habe die Frage weder eingehend studiert, noch mit seinen Kollegen bespro
chen und äussere lediglich spontan eine persönliche Empfindung. Er bat 
darum , dass wir diese Frage studieren sollten, um ihm unsere Stellungnahme 
dazu mitteilen zu können.

Ich bitte deshalb um Instruktionen für den Fall, dass diese Frage weiter 
Gegenstand der hiesigen Besprechungen werden so llte1.

1. Par lettre du 5 avril, G. M otta prit position ainsi: En nous référant à votre lettre du 29 mars 
et pour faire suite à votre entretien téléphonique avec M. Bonna, nous avons l’honneur de vous 
confirmer qu ’il n ’y a pas lieu de retenir la suggestion que vous a faite M. Léon Blum quant à 
une nouvelle reconnaissance de notre neutralité de la part des Etats signataires de l’Acte du 
20 novembre 1815. Cette confirmation n ’ajouterait rien à l’état de droit actuel; elle comporte
rait, tout considéré, plus d ’inconvénients que d ’avantages. A trop repeindre l’enseigne, on la 
gâte. Il est à noter d ’ailleurs que, si la Prusse figurait bien parmi lesdits Etats signataires, l’Italie 
-  et pour cause -  en est absente. Or, il est assez probable que, par «Etats signataires de 1815», 
M. Blum voulait viser un Etat comme l’Italie. La formule proposée n ’est donc pas adéquate. 
Votre interlocuteur aurait dû plutôt faire état de l’article 435 du Traité de Versailles, qui a été 
accepté, lui, et par l’Allemagne et par l’Italie.

Quoi qu’il en soit, nous n ’avons pas, du moins pour le moment, à nous préoccuper de l’atti
tude de l ’Allemagne et de l’Italie à l’égard de notre neutralité. C ’est, au surplus, l’avis très net 
qui a été exprimé dans une de nos Commissions parlementaires. Ce qui importe, c’est de modi-

dodis.ch/46511dodis.ch/46511

http://dodis.ch/46511


30 M A R S  1938 577

Ich möchte lediglich noch berichten, dass auch Herr Blum spontan das 
Gleiche erklärte, was mir Herr Herriot gesagt hatte: Im Falle eines deutschen 
Vorstosses ginge dieser nach französischer Ansicht nicht mehr durch Belgien, 
sondern durch die Schweiz. Auch er sprach von den französischen Befesti
gungen im Jura.

Ich bemerkte, dass wir angesichts der kategorischen und wiederholten deut
schen Erklärungen in keiner Weise beunruhigt seien und übrigens unsere Wehr
bereitschaft ausser Frage stehe. Jedenfalls müsse es auch im Interesse Frank
reichs liegen, uns eine absolut unantastbare neutrale Situation zu verschaffen, 
die jedem Gefährlichen auch nicht den allergeringsten Vorwand zu einer Verlet
zung schweizerischen Gebietes geben könnte. Er gab dies zu.

Ich muss mich für heute mit diesen Mitteilungen begnügen und werde sobald 
als möglich einen zusammenfassenden Bericht über die hier gepflogenen 
Besprechungen und Besuche erstatten.

fier au plus vite notre statut dans la Société des Nations en amenant les Etats membres à recon
naître notre neutralité intégrale dans le système du Pacte.

Nous regretterions que notre initiative fût mal interprétée en France, mais le fait est que nous 
marquons bien, dans notre mémorandum, le désir dont nous sommes animés de rester fidèle à 
la Société des Nations. Nous insistons suffisamment, croyons-nous, sur ce point.
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Nous avons eu l’honneur de recevoir vos lettres du 4 1 et du 24 m ars2 
concernant le cas du journaliste suisse M. Casagrande, correspondant à Rome 
du «Bund» et du «St. Galler Tagblatt».

Nous vous remercions vivement de ces communications, qui ont retenu toute 
notre attention. Il en ressort à l’évidence que ce journaliste a, par ses corres
pondances et des propos imprudents, sérieusement compromis sa situation à 
Rome et que les chances qu’il aurait de regagner la confiance des autorités ita
liennes sont très restreintes.

1. Non reproduite.
2. Cf. N° 242.
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